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Eine zukünftige weitergehende äußere Abrundung wird ausgeschlossen, da:

l. Die nördliche Eingrenzung durch die vorhandene Wiesen- und Weiden-
fläche alspa ndschaftstypische Abgrenzung.

2. Die örtliche Eingrenzung wird festgelegt auf die dargestellte
östliche äußere Äbrundungslinie. Eine Abrundung darüberhinaus
bewirkt eine Zersiedelung der Landschaft und eine geordnete
städtebauliche Entwicklung nicht mehr gegeben ist.

3. Die südliche Eingrenzung wird festgelegt auf die dargestellte
südlich äußere Abrundungslinie ( südlicher Straßenrand des
Weges Flurstück 386/161).
Eine Abrundung darüberhinaus bewirkt eine Zersiedelung der
Landschaft und eine geordnete städtebauliche Entwicklung
nicht mehr gegeben ist. >,\nde
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Bregenstedt, den 10. 07. 1995
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